
Verifizierungsbericht 
Vorlage Version v2.5 / Januar 21 

 

 
Bitte prüfen Sie vor dem Ausfüllen dieser Vorlage, ob die vorliegende Version noch aktuell ist. Die aktuelle Version ist zu finden 
unter https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fachinformationen/klimapolit k/kompensation-von-co2-
emissionen/kompensationsprojekte-in-der-schweiz/umsetzung-von-kompensationsprojekten.html  

0011 Wärmeproduktion mit Holz - Projektbündel zur Erzeugung 
von Wärme mit Biomasseheizwerken: 

Projekt Nr. 15 «Neuer Nahwärmeverbund mit Heizzentrale an der Arbonerstr. 40a in 
9300 Wittenbach SG» 

 
Projekt zur Emissionsverminderung in der Schweiz 
 

Verifizierter 
Monitoring-Zeitraum: 

Monitoring von 01.01.2019 bis 30.09.2020 

Verifizierungszyklus: 4. Verifizierung  

Dokumentversion: 1.3 

Datum: 15.03.2021 

Verifizierungsstelle EBP (Schweiz) AG, Zollikerstrasse 65, 8702 Zollikon 

 
 

Inhalt 
Gesamtbeurteilung Monitoringbericht, Zusammenfassung und FAR ......................................................2 

1 Angaben zur Verifizierung ................................................................................................................4 

1.1 Verwendete Unterlagen ..........................................................................................................4 

1.2 Vorgehen bei der Verifizierung ...............................................................................................4 

1.3 Unabhängigkeitserklärung ......................................................................................................5 

1.4 Haftungsausschlusserklärung ................................................................................................6 

2 Allgemeine Angaben zum Projekt .....................................................................................................7 

2.1 Projektorganisation .................................................................................................................7 

2.2 Projektinformation ...................................................................................................................7 

2.3 Beurteilung Gesuchsunterlagen .............................................................................................7 

3 Ergebnisse der inhaltlichen Prüfung des Monitoringberichts ...........................................................9 

3.1 Angaben zum Projekt .............................................................................................................9 

3.2 Abgrenzung zu klima- oder energiepolitischen Instrumenten und Vermeidung von 
Doppelzählung ..................................................................................................................... 11 

3.3 Umsetzung Monitoring ......................................................................................................... 13 

3.4 Ex-post Berechnung anrechenbare Emissionsverminderungen ......................................... 18 

3.5 Emissionsverminderungen und Wesentliche Änderungen .................................................. 19 

3.6 Abschliessende Beurteilung ................................................................................................ 21 

 
 

Anhang 
A1 Liste der verwendeten Unterlagen  

A2 Frageliste zur Verifizierung  
  



Verifizierungsbericht  

 

2 

Gesamtbeurteilung Monitoringbericht, Zusammenfassung und FAR 
 

In der geprüften Monitoringperiode M19-20 können dem Projekt aus Sicht der Verifizierungsstelle die 

unten ausgewiesenen Emissionsverminderungen gemäss CO2-Verordnung bescheinigt werden.  

Alle 3 FAR aus der Bescheinigungsverfügung M17-18 sind nach Ansicht der VVS korrekt erledigt.  

Zusammenfassend sind die Gesuchsunterlagen und die angewandten Methoden korrekt und konsi-

stent mit den gesetzlichen Vorgaben zu beurteilen. Dieses Projekt wurde unter VoWei 26/08 validiert. 

Es gelten Sonderregelungen durch Registrierungs- und Übergangsverfügung. Ein Projektbündel 

wurde geplant und validiert, jedoch nur ein Projekt daraus realisiert und hiermit verifiziert. 

Die Prozess- und Managementstrukturen sowie Verantwortlichkeiten sind für die Projektumsetzung, 

das Monitoring, die Datenerhebung und die Qualitätssicherung im Monitoringbericht korrekt 

beschrieben und umgesetzt. Der Zuständige beim Projektbetreiber SAK hat gewechselt. 

In Bezug auf Systemgrenzen, Finanzhilfen und Technologie gab es gemäß Gesuchsteller keine 

wesentlichen Änderungen gegenüber dem letzten Monitoring. Per CR1 wurde geklärt, dass eine 

zusätzliche Wärmenutzung durch die Rostkühlung hinzugefügt wurde, die technisch bedingt war und 

die Effizienz geringfügig erhöht. Da die Wärme beim Endkunden für die Emissionsreduktionen genutzt 

wird, hat dies keinen relevanten Einfluss. Es sind 13 Anschlüsse in der Monitoringperiode hinzuge-

kommen. Die CO2-abgabebefreiten Unternehmen in Wittenbach sind keine Wärmebezüger des WV. 

In Bezug auf Wirkungsaufteilung gilt die Verfügung Übergangslösungen vom 02.10.2014, Punkt 3: 

Dies gilt auch für die KEV-Förderung der Stromerzeugung mit der ORC-Anlage. Daher die VVS-

Einstufungen «n.a.» = nicht anwendbar in der Checkliste unten. Mit der ORC-Anlage, welche seit dem 

1.1.2018 für den Erhalt der KEV Mindestanforderungen an die Wärmenutzung erfüllen muss, besteht 

gem. GS KOP eine Doppelanrechnung, welche tolerierbar ist, weil das Projekt Übergangslösungen 

verfügt erhalten hat, die festhalten, dass wesentliche Änderungen (hier der Zubau einer ORC-Anlage) 

während der 1. Kreditierungsperiode nicht beurteilt werden müssen. Siehe auch FAR 1 (M17).  

Die Eichfristen sind durch das Zählermanagement der SAK überwacht. Dies ist per Liste in Anhang 

A5.5. für diesen WV belegt. SAK hat fällige Zählerwechsel vorgenommen, die auch in Anhang A5.5. 

dokumentiert sind. Der VVS wurden die IBN-Protokolle mit Stichproben nachgewiesen.  

Für die Plausibilisierung wurden Fehler/ Unklarheiten in den Heizzentralen-Daten per CR 1 geklärt. 

Wie schon in der vorherigen Monitoringperiode gab es wieder technische Probleme in der Messung 

bzw. Datenspeicherung der Wärmeproduktion des Ölkessels. Der gemessene Liter-Wert ist 

kontinuierlich belegt und damit höher und konservativer.  

Mit CR 2 wurden «Rohdaten» als Excel-Belege nachgefordert, um diese genauer prüfen zu können. 

Alle Herleitungen der Projektkennzahlen (RE, PE und ER) konnten gut nachvollzogen werden und 

waren korrekt berechnet. Die erzielten ER sind am Schluss des Berichtes ausgewiesen und waren bis 

auf 2 Ausnahmen korrekt: CAR 1 korrigiert die Anrechnung zweier Wärmebezüger, die vorher mit 

einer Wärmepumpe bzw. Stromheizung versorgt wurden und daher anders ins Referenzszenario 

eingerechnet werden müssen. Zudem ist noch ein Summenfehler in der Excel-Berechnung der RE in 

2019 aufgefallen und per CAR 1 korrigiert worden. 
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1 Angaben zur Verifizierung 
 
1.1 Verwendete Unterlagen 

Version und Datum der 
Projektbeschreibung 

Version 2,  
27.02.2012  

Version und Datum des 
Validierungsberichts 

V- WPEWB,  
01.12.2012 

Version und Datum des 
Monitoringberichts 

V2-1, 13.03.2021 

Verfügung Eignungsentscheid: 
Datum 

Eignungsentscheid 21.05.2012 sowie  
Übergangsverfügung 02.10.2014 

Ortsbegehung: Datum Corona-bedingt keine – Der Verifizierer war im vorherigen 
Monitoring vor Ort. 

Verwendete Liste der abgabe-
befreiten Unternehmen: Stand 

07.01.2021 

 
Weitere verwendete Unterlagen, auf denen die Verifizierung beruht, sind in Anhang A1 aufgeführt. 
 
 
1.2 Vorgehen bei der Verifizierung 
 
Ziel der Verifizierung 
Während der Verifizierung wurde geprüft: 
- ob die Angaben zum Projekt vollständig und konsistent sind,  
- ob die Monitoringmethode und die Datenerfassung korrekt und gemäss dem Monitoringkonzept 

umgesetzt sind und die verwendeten Messeinrichtungen korrekt installiert und kalibriert sind,  
- ob die verwendeten Technologien und Anlagen den Angaben im Monitoringkonzept entsprechen,  
- ob die tatsächlich erzielten Emissionsverminderungen korrekt berechnet sind und die 

Anforderungen von Art. 5, bzw. Art. 5a der CO2-Verordnung erfüllen.  
 
Beschreibung der gewählten Methoden 
Die Prüfung wurde aufgrund der Angaben in der Vollzugsmitteilung des BAFU, 7. aktualisierte 
Ausgabe Januar 2021. Alle verwendeten Unterlagen sind im Anhang A1 aufgelistet. 
 
Beschreibung des Vorgehens / durchgeführte Schritte 
Die Verifizierung wurde in folgenden Schritten umgesetzt: 

1. Prüfen der Dokumente und Berechnungen (siehe Anhang A1) 
2. Ausfüllen der Checkliste Verifizierungen 
3. Identifizieren von offenen Fragen und Unklarheiten (CRs / CARs) 
4. Telefonische Besprechung der Fragen und Unklarheiten mit dem Projektbetreiber 
5. Prüfen der angepassten Dokumente und Berechnungen  
6. Erstellen des Verifizierungsberichts 

 
Beschreibung des Vorgehens zur Qualitätssicherung 
Die interne Qualitätssicherung wurde durch alle oben erwähnten Schritte der Verifizierung 
gewährleistet. Neben der Begleitung des Programmteams während der gesamten 
Verifizierungsphase, wurden speziell der Verifizierungsbericht vor dem Versand an den 
Projektbetreiber und den Gesuchsteller geprüft. Der Qualitätsverantwortliche ist im Rahmen des 
Verifizierungsauftrags vom Verifizierungsteam unabhängig. 
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1.3 Unabhängigkeitserklärung 
Der vom BAFU zugelassene interne oder externe Fachexperte der Stelle übernimmt für das vom 
BAFU als Validierungs-/Verifizierungsstelle zugelassene Unternehmen EBP (Schweiz) AG die 
Verifizierung dieses Projekts 0011: 0011 Wärmeproduktion mit Holz - Projektbündel zur Erzeugung 
von Wärme mit Biomasseheizwerken: Projekt 15: Wärmeverbund Wittenbach. 
 
Das Unternehmen sowie der zugelassene Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der 
Gesamtverantwortliche der Validierungs-/Verifizierungsstelle (VVS) bestätigen, dass sie – abgesehen 
von ihren Leistungen im Rahmen der Validierung/Verifizierung – von den betroffenen Organisationen 
(insbesondere vom Auftraggeber der Validierung/Verifizierung und den Betreibern der einzelnen 
Vorhaben, sofern es sich um ein Programm handelt) sowie deren Beratern unabhängig sind (vgl. VoMi 
VVS, Kap. 4.1). 
 
Um ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten, verpflichtet sich die VVS dazu: 

· keine Projekte zu validieren oder Monitoringberichte zu verifizieren, an deren Entwicklung3 sie 

beteiligt war; 

· bei der Validierung oder Verifizierung eines Projekts keinen Fachexperten, Qualitätsverantwor-

tlichen oder Gesamtverantwortlichen einzusetzen, der in irgendeiner Form an der Entwicklung 

desselben Projekts beteiligt war; 

· keinen Fachexperten, Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen bei der 

Verifizierung einzusetzen, der in irgendeiner Form bereits an der Validierung des Projekts beteiligt 

gewesen ist; 

· keine Validierungen und Verifizierungen für Auftraggeber durchzuführen, für die sie an der 

Entwicklung von Projekten oder Programmen beteiligt war. Diese Einschränkungen gelten nur für 

die Projekttypen, welche von diesen Beteiligungen betroffen sind4; 

· keine Projekte für Auftraggeber zu validieren oder zu verifizieren, für die sie eine Beratung oder 

ein Audit bei der Festlegung von Zielen im Bereich der CO2-Abgabebefreiung durchgeführt hat5; 

· keine Projekte für Auftraggeber zu validieren oder zu verifizieren, für die sie eine Beratung im 

Rahmen der EnergieSchweiz-Plattform PEIK durchgeführt hat6; 

· die betroffenen Organisationen im Rahmen der Validierung und Verifizierung nicht zu beraten, 

sondern eine unabhängige Prüfung der Unterlagen durchzuführen. Insbesondere dürfen die 

betroffenen Organisationen nicht derart beraten werden, dass die Menge an anrechenbaren 

Emissionsverminderungen systematisch maximiert wird. 

Die VVS stellt sicher, dass auch der beauftragte Fachexperte, die Qualitätsverantwortliche und der 

Gesamtverantwortliche sowie die von ihm mandatierten externen Fachexperten die vorangehenden 

Anforderungen erfüllen. 

Der Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der Gesamtverantwortliche der Validierungs-/Veri-
fizierungsstelle bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie – abgesehen von ihren Leistungen im 
Rahmen der Verifizierung – vom Auftraggeber der Verifizierung und seinen Beratern unabhängig sind. 
 

                                                      
3 Explizit, aber nicht abschliessend gelten die Erstellung von Gesuchsunterlagen sowie die Beratung von Erstellern von 
Gesuchsunterlagen als Beteiligung an der Entwicklung. Die Erstellung eines Monitoringberichts gilt ebenfalls als Entwicklung. 

4 Beispielsweise darf ein Unternehmen keine Validierung eines Projekts A des Projekttyps 1.1 für den Auftraggeber x 
durchführen, wenn es bereits das Projekt B  
des Projekttyps 1.1 für den Auftraggeber x entwickelt hat. Das Unternehmen dürfte hingegen ein Projekt C des Projekttyps 7.1 
für den Auftraggeber x validieren. 

5 Dies betrifft Unternehmen, die mit oder ohne einen Vertrag mit der EnAW oder der act Beratungsleistungen bei der Festlegung 
von Zielen im nonEHS-Bereich erbringen. 

6 https://www.energieschweiz.ch/page/de-ch/pe k  
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1.4 Haftungsausschlusserklärung 

Die im Rahmen der Verifizierung verwendeten Informationen stammen vom Programmentwickler oder 

aus Quellen, die der Verifizierer als zuverlässig einstuft. Für die Genauigkeit, Richtigkeit, 

Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit der verwendeten Informationen kann der Verifizierer 

in keiner Weise verantwortlich oder haftbar gemacht werden. Der Verifizierer lehnt daher jegliche 

Haftung ab für Fehler und deren direkte oder indirekte Folgen im Rahmen der bereit gestellten 

Informationen, den erstellten Produkten, den gezogenen Schlussfolgerungen und getätigten 

Empfehlungen. 
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Korrektheit der Anpassungen soll in den jeweiligen 
thematischen Blöcken geprüft werden). 

2.3.8  

(2.7a) 

FARs aus dem Eignungsentscheid oder letzten Verfügung 
zur Bescheinigung der erzielten Emissionsverminderungen 
sind in Kapitel 1.2 des Monitoringberichts vollständig 
aufgeführt (Hinweis: Die inhaltliche Korrektheit der FARs 
soll in den jeweiligen thematischen Blöcken geprüft 
werden). 

x  

 

Fazit: Die formalen Anforderungen erachtet die VVS als erfüllt. Alle 3 FAR (M17) sind durch den 

Monitoringbericht und Berechnung der Emissionsreduktionen korrekt umgesetzt. Es gibt keine CR, 

CAR, FAR zu diesen Punkten. 
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A1 Liste der verwendeten Unterlagen 
 
Grundlagendokumente (wie im letzten Monitoring, daher nicht mehr beigefügt): 

 

Dokumente für diese Monitoringperiode: 

 
 Verfügung Bescheinigungen BAFU M17-18 vom 10.09.2020 
 Monitoring und Verifizierungsbericht der Verifizierung M17-18 
 0011_Silvaconsult_VVS-Bewertung_Monitoring_2017-18 
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Forward Action Request (FAR) die im verifizierten Monitoringbericht berücksichtigt werden 
mussten und deren Umsetzung  
 

FAR 1 (M17)  Erledigt  x 

Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit der neuen ORC-Anlage müssen bis zum Ende der 1. 
Kreditierungsperiode nicht mehr dokumentiert werden. Auch die Mindestanforderungen für die 
Wärmenutzung für Anlagen, welche die kostenorientierte Einspeisevergütung (KEV) erhalten, müssen 
für die ORC-Anlage wegen der am 2. Oktober 2014 verfügten Übergangslösung bis zum Ende der 1. 
Kreditierungsperiode nicht berücksichtigt werden. 

Antwort Gesuchsteller: Wurde nicht mehr dokumentiert/ berücksichtigt. 

Fazit Verifizierer: Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit der neuen ORC-Anlage sind nicht 
dokumentiert. Die Mindestanforderungen für die Wärmenutzung für Anlagen, welche die 
kostenorientierte Einspeisevergütung (KEV) erhalten, sind für die ORC-Anlage wegen der am 2. 
Oktober 2014 verfügten Übergangslösung nicht berücksichtigt werden. 

Die VVS erachtet den FAR damit als geschlossen.  

 
 

FAR 2 (M17)  Erledigt  x 

In Abweichung zum Projektantrag vom 27. Januar 2012 sind in allen nachfolgenden Monitoring-
berichten die Emissionen weiterhin so zu berechnen, wie in den bisher eingereichten Monitoring-
berichten, in welchen die Emissionen der Spitzenlastkessel in den Berechnungsformeln stets 
berücksichtigt worden sind. 

Antwort Gesuchsteller: Emissionen wurden weiterhin so berechnet wie bisher. 

Fazit Verifizierer 

In Abweichung zum Projektantrag vom 27. Januar 2012 sind im vorliegenden Monitoringbericht die 
Emissionen weiterhin so berechnet, wie in den bisher eingereichten Monitoringberichten, in welchen 
die Emissionen der Spitzenlastkessel in den Berechnungsformeln stets berücksichtigt worden sind. 

Die VVS erachtet den FAR damit als geschlossen.  

 
 

FAR 3 (M17)  Erledigt  x 

In Abweichung zum Projektantrag vom 27. Januar 2012 kann bis zum Ende der 1. Kreditierungs-
periode die Berechnung der Emissionsverminderungen gemäss Anhang F zur Vollzugsmitteilung 2015 
erfolgen, so wie sie korrekt in der aktuellen Version 3 des Monitoringberichtes vom 22.11.2019 
festgehalten ist. 

Antwort Gesuchsteller: Emissionsverminderungen wurden weiterhin gemäss Anhang F berechnet. 

Fazit Verifizierer 

In Abweichung zum Projektantrag vom 27. Januar 2012 ist im vorliegenden Monitoringbericht die 
Berechnung der Emissionsverminderungen gemäss Anhang F zur Vollzugsmitteilung 2015 erfolgt, so 
wie sie korrekt in der aktuellen Version 3 des Monitoringberichtes vom 22.11.2019 (M17-18) 
festgehalten ist.  

Die VVS erachtet den FAR damit als geschlossen.  

 




